
BZB: Reichen die Instrumente, die die 
Selbstverwaltung hat, um „Abrech-
nungsoptimierung“ einzudämmen?
Kober: Die Selbstverwaltung wird ihrem 
gesetzlichen Auftrag vollumfänglich ge-
recht. Gerechtigkeit bei der Honorarver-
teilung ist elementar für die Akzeptanz des 
Vertragsarztsystems. Abrechnungsopti-
mierung ist auch etwas anderes als Ab-
rechnungsbetrug. Wir haben ja als KZVB 
selbst gerade eine Veranstaltungsreihe 
abgeschlossen, bei der wir den Teilneh-
mern die Schnittstellen zwischen BEMA
und GOZ ausführlich erläutert haben. Ich 
bin mir relativ sicher, dass auch MVZ 
nicht alleine von Kassenleistungen leben 
können. Wie schon erwähnt, wird jede 
Abrechnung, die in der KZVB eingeht, 
geprüft. Bei offensichtlichen Fehlern kon-
taktieren wir die betroffene Praxis und 
beraten sie. Die Abrechnungen der MVZ 
sind formal überwiegend korrekt. Das 
liegt auch daran, dass es in größeren Ein-

heiten Mitarbeiterinnen gibt, die nichts 
anderes machen als Verwaltung. Große 
MVZ beschäftigen sogar Betriebswirte mit
dem Schwerpunkt Gesundheitsmanage-
ment, die genau wissen, wie man „kor-
rekt“ abrechnet. Das schärfste Schwert, 
das die Selbstverwaltung im Umgang mit 
MVZ hat, ist die Wirtschaftlichkeitsprü-
fung, die wir gemeinsam mit den Kran-
kenkassen durchführen. Dort werden 
immer wieder Auffälligkeiten festgestellt, 
die die MVZ-Betreiber erklären müssen. 

BZB: Um was ging es vor dem Sozial-
gericht (SG) München?
Kober: Geklagt hat ein MVZ, dessen
Abrechnung im Rahmen der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung um 34 Prozent gekürzt 
wurde. Grund für die Kürzung war eine 
erhebliche Überschreitung der abgerech-
neten Fallwerte im Vergleich zum Lan-
desdurchschnitt. Die mit Vertretern der 
Krankenkassen und der Zahnärzte pari-

BZB: Behandeln MVZ in der Zahnme-
dizin generell unwirtschaftlicher als 
Einzel- oder Gemeinschaftspraxen?
Kober: MVZ rechnen zumindest pro Fall 
deutlich mehr bei der KZVB ab als Einzel- 
oder Gemeinschaftspraxen. Das gilt so-
wohl für die meisten zahnarztgeführten 
als auch für fremdkapital� nanzierte MVZ. 
Über die Ursachen kann ich nur spekulie-
ren. Wir prüfen in der KZVB die Abrech-
nungen natürlich auf Richtigkeit und
Plausibilität. Doch bislang konnten wir 
nicht verhindern, dass sich MVZ pro Pa-
tient deutlich mehr aus dem Honorartopf 
nehmen als die kleineren Praxen. Das war 
vertretbar, solange das Budget ausrei-
chend war. Durch das GKV-Finanzstabili-
sierungsgesetz hat sich die Lage aber ge-
ändert. Wir müssen Wege � nden, das
Wirtschaftlichkeitsgebot jetzt gerechter 
anzuwenden, um Budgetüberschreitun-
gen zu vermeiden oder auf ein Mindest-
maß zu reduzieren.

Die Zahnmedizin wird für internationale 
Investoren unattraktiver
Dr. Jens Kober über ein Urteil des Sozialgerichts München

Am 17. Mai 2023 erließ das Sozialgericht München (SG) ein wegweisendes Urteil: Demnach entfällt die bisherige Privi-
legierung von Großpraxen und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Wir 
sprachen mit KZVB-Vorstandsmitglied Dr. Jens Kober über die Auswirkungen dieser Entscheidung.
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tätisch besetzte Prüfungsstelle
konnte keine nachvollziehba-
ren Gründe für diese Über-

schreitung erkennen. Praxisbe-
sonderheiten oder kompensato-
rische Einsparungen konnten die 
Überschreitung ebenfalls nicht 
erklären. Der Beschwerdeausschuss
teilte diese Auffassung und wies 

einen vom MVZ-Betreiber einge-
legten Widerspruch zurück. Darauf-
hin reichte das MVZ Klage beim SG 
München ein. Das Gericht schloss 
sich vollumfänglich der Argumenta-

tion der Prüfungsstelle an, erteilte aber
auch einen klaren Arbeitsauftrag. 

BZB: Der da lautet?
Kober: Bislang wurden in der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung größere Praxen 
und MVZ gegenüber kleineren bevor-
zugt. Der Grund hierfür sind die soge-
nannten Verdünnerscheine. Je mehr Pa-
tienten eine Praxis hat, desto weniger 
fallen auch sehr hohe Überschreitungen 
bei einzelnen Fällen ins Gewicht. Dies 
gilt insbesondere für sehr große Praxen 
mit langen Öffnungszeiten. Naturgemäß 
werden diese Praxen neben der norma-
len Patiententherapie häu� g außerhalb 
der für kleine Praxen üblichen Sprechzei-
ten zur Schmerzbehandlung aufgesucht. 
Solche Patienten lassen sich meist nur 
einmalig provisorisch versorgen und ge-
hen anschließend zur weiteren Therapie 
wieder zu ihrem Stammzahnarzt. Hier-
durch entstehen einerseits günstige Ver-
dünnerfälle in den Großpraxen, die auf-
wendigen und teuren Leistungen bleiben 
andererseits in den Einzel- und Gemein-
schaftspraxen.

Die Prüfungsstelle hat deshalb die zu-
lässige Überschreitung des Gesamtfall-
wertes großer Praxen gegenüber dem 
Landesdurchschnitt statistisch relativiert, 
um eine bessere Vergleichsbasis zu erhal-
ten. Damit kann die tatsächliche Unwirt-
schaftlichkeit großer Praxen dargestellt 
und, sofern keine Praxisbesonderheiten 
oder kompensatorische Einsparungen die 
Überschreitungen erklären, auch „abge-
schöpft“ werden. Diese neue Vorgehens-
weise führt vor allem bei investoren-
� nanzierten MVZ (iMVZ), die an mehre-
ren Standorten aktiv sind, dazu, dass sie 
ihre tatsächliche Unwirtschaftlichkeit nicht

mehr durch ihre große Fallzahl kaschie-
ren können. Damit wird es für Investoren 
automatisch unattraktiver, in die zahn-
medizinische Versorgung einzusteigen. 
Nach Auffassung des Sozialgerichts han-
delt es sich hierbei „grundsätzlich um 
einen tauglichen Ansatz, der zu einem 
Mehr an Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit führen würde“. Gleichzeitig regt 
das Gericht aber auch ein Sachverständi-
gengutachten an, aus dem hervorgeht, 
„inwiefern damit den Strukturen großer 
Praxen nachvollziehbar Rechnung getra-
gen werden kann“. Auf gut Deutsch heißt 
das: Führt die neue Berechnungsweise 
tatsächlich zu mehr Gerechtigkeit bei der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung? 

BZB: Kommen Sie dieser Aufforde-
rung nach?
Kober: Selbstverständlich! Der Vorstand 
der KZVB hat das Sachverständigen-
Gutachten bereits in Auftrag gegeben. 
Ich bin zuversichtlich, dass die neue Be-
rechnungsmethode der externen Prüfung 
standhält. 

BZB: Können Sie uns diese Berech-
nungsmethode in einfachen Worten 
erklären?
Kober: Im Prinzip verhält es sich hier 
ähnlich wie beim Würfeln mit einem re-
gulären Sechs-Augen-Würfel. Wir haben 
eine Stichprobe und können beobachten, 
wie oft jemand gewürfelt hat und welche
Augenzahlen gewürfelt wurden. Nun wol-
len wir wissen, ob der Würfel gezinkt ist. 
Bei einem fairen Würfel müssten im Mit-
tel 3,5 Augen geworfen werden. Tatsäch-
lich kann ein konkretes Stichprobenmit-
tel natürlich auch bei einem fairen Würfel 
über 3,5 liegen, rein aus Zufall. Daher
ging die Wirtschaftlichkeitsprüfung bis-
lang generell davon aus, dass erst bei
einer Überschreitung des Durchschnittes 
um 50 Prozent, also wenn im Durchschnitt

5,25 Augen gewürfelt werden, ein offen-
sichtliches Missverhältnis vorliegt. Legt 
man nun die Gesetze der Stochastik zu- 
grunde, so weiß man: Je größer die Stich-
probe, desto mehr nähert sich das Stich-
probenmittel dem wahren Durchschnitt 
an – dies besagt das sogenannte Gesetz 
der Großen Zahlen. Mit dem Standard-
fehler kann man sogar, unter wenigen 
Voraussetzungen, exakt berechnen, wie 
genau man den wahren Mittelwert einer 
Stichprobe abhängig von der Stichproben-
größe bestimmen kann. 

BZB: Und wie wird diese Formel in 
der Wirtschaftlichkeitsprüfung ange-
wandt?
Kober: Nun sagen wir: Für eine Praxis 
mit durchschnittlicher Größe ist eine
Überschreitung des Gesamtfallwertes um
50 Prozent weiterhin in Ordnung, so wie 
es jahrelang in der Wirtschaftlichkeits-
prüfung praktiziert wurde. Für alle ande-
ren Praxen verhält sich dieser Faktor al-
lerdings genauso wie der Standardfehler 
in der Statistik. Wenn eine Praxis eine drei-
fach höhere Fallzahl als der Durchschnitt 
aufweist, so beginnt das offensichtliche 
Missverhältnis schon bei 28,9 Prozent
(siehe Kasten). Dadurch würde einerseits 
bereits ab diesem Wert die Anscheins-
vermutung der Unwirtschaftlichkeit mit 
der Folge der Beweislastumkehr eintre-
ten, andererseits könnten auch Fallwert-
überschreitungen bereits ab diesem Wert 
einer Kürzung unterliegen.

BZB: Welche Konsequenzen hat diese 
Formel für die Wirtschaftlichkeits-
prüfung?
Kober: Wir erreichen damit zwei Ziele: 
Die „Großen“, die sich viel aus dem Ho-
norartopf nehmen, kommen häu� ger in 
die Wirtschaftlichkeitsprüfung, die Klei-
nen seltener und haben dann gleichzei-
tig die Argumentation einer an ihre indi-

DER STANDARDFEHLER
Der Standardfehler ist eine Schätzung, wie sehr der Wert einer Teststatistik von Stich-
probe zu Stichprobe variiert. Der Standardfehler nimmt mit dem Kehrwert der Quadrat-
wurzel der Stichprobengröße ab. Würfelt man doppelt so oft, so reduziert sich der Stan-
dardfehler auf 1⁄√2 = 70,7 %. Liegt das offensichtliche Missverhältnis bei einer durch-
schnittlichen Praxisgröße bei 50 %, so beginnt es bei einer dreifach höheren Fallzahl 
schon bei bei (50 %)⁄√3 = 28,9 %. Ist eine Praxis nur halb so groß wie die durchschnittliche 
Praxis, so darf das offensichtliche Missverhältnis erst bei (50 %)⁄√0,5 = 70,7 % beginnen. 
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viduelle Fallzahl angepassten, erhöhten 
Überschreitungsgrenze auf ihrer Seite. 
Oder, wie es das Gericht ausdrückte: „Eine
in Relation zur Vergleichsgruppe beson-
ders niedrige Fallzahl kann zur Folge ha-
ben, dass einzelne, besonders aufwendige
Behandlungsfälle den Fallwert des betrof-
fenen Arztes/Zahnarztes überproportio-
nal in die Höhe treiben. In diesem Fall wird
die Überlegung anzustellen sein, entwe-
der die Grenze zum offensichtlichen Miss-
verhältnis individuell nach oben anzupas-
sen oder dies im Rahmen der Kürzung auf 
der Rechtsfolgenseite zu berücksichtigen.“ 

Das bedeutet konkret: Die Formel muss 
auch in die andere Richtung wirken. Ist 
eine Praxis nur halb so groß wie die durch-
schnittliche Praxis, so darf das offensicht-
liche Missverhältnis erst bei 70,7 Prozent 
(siehe Kasten) beginnen. 

BZB: Ist das Urteil rechtskräftig?
Kober: Ja, das klagende MVZ hat erfreu-
licherweise keine Berufung eingelegt.
Das ist ein Indiz dafür, dass unsere neue 
Formel rechtskonform ist. Wenn das 
durch das Sachverständigengutachten 
bestätigt wird, können wir die Wirtschaft-
lichkeitsprüfung auf neue, gerechtere 
Beine stellen – übrigens nicht nur in Bay-
ern. Das Urteil hat bundesweiten Präze-
denzcharakter.

BZB: Muss eine normale Praxis, die 
im oberen Mittelfeld abrechnet, nun 
zittern?
Kober: Nein, keinesfalls. Die Größenad-
justierung sorgt ja für mehr Gerechtig-
keit im System. Wir haben hierzu auch 
genau analysiert, wer von der neuen For-
mel betroffen ist. In ganz Bayern ist das 
eine niedrige, zweistellige Zahl der rund 
6 500 Praxen. Interessanterweise sind
darunter allerdings sehr viele iMVZ. Bei 
diesen wenigen Praxen beziehungsweise 
bei den MVZ könnte in Zukunft ein sehr 
signi� kanter Teil der Unwirtschaftlichkeit 
gekürzt und gerade in Zeiten der Budge-
tierung den restlichen über 99,5 Prozent 
der Praxen zur Verfügung gestellt wer-
den. Wir reden hier nicht über „Peanuts“, 
sondern über einen einstelligen Millio-
nenbetrag. Dies entspricht in etwa dem 
Volumen der gesamten bisherigen Wirt-
schaftlichkeitsprüfung. 

BZB: Braucht es dann überhaupt noch 
ein MVZ-Gesetz?
Kober: Das Urteil des SG München ist 
zweifellos ein Meilenstein für den Erhalt 
unserer Versorgungslandschaft. Wir hal-
ten aber dennoch an unseren politischen 
Forderungen fest: Gründung und Betrieb 
eines MVZ sollte ausschließlich Ärzten 
beziehungsweise Zahnärzten gestattet 
sein. Medizin ist keine Ware und gehört 
deshalb nicht in die Hand von Hedge-
fonds. Außerdem brauchen wir ein MVZ-
Register, das Auskunft darüber gibt, wem 
ein MVZ gehört. Und die Gründungsbe-
fugnis muss räumlich begrenzt werden. 
Niemand kann mir erklären, warum ein 
Krankenhaus mit Sitz in Schleswig-Hol-
stein in Bayern ein zahnmedizinisches
MVZ gründen darf. 

BZB: Warum sehen Sie den Vormarsch 
internationaler Investoren kritisch?
Kober: Aus mehreren Gründen: Die Un-
gerechtigkeiten in der Wirtschaftlichkeits-
prüfung, für die wir nun einen Lösungs-
vorschlag entwickelt haben, habe ich
bereits erwähnt. Damit hat es hoffentlich 
bald ein Ende. Außerdem konzentrieren 
sich iMVZ in den städtischen Ballungs-
räumen und werben uns den Nachwuchs 
ab, den wir als Gründer oder Übernehmer 
im ländlichen Raum dringend bräuchten. 
Der Blick ins europäische Ausland zeigt, 
wozu die Bildung von Dentalketten mit 

Monopolstrukturen führen kann. Im Fall 
einer Insolvenz stehen Tausende von Pa-
tienten ohne Behandler da. Und zu guter 
Letzt � ießen die Gewinne von iMVZ und 
damit auch Beitragsgelder aus der ge-
setzlichen Krankenversicherung häu� g in 
Offshore-Staaten wie die Kaimaninseln. 
Das kann nicht im Sinne des Gemein-
wohls sein.

BZB: Tragen MVZ zum Rückgang der 
Niederlassungsbereitschaft bei?
Kober: Sie sind nicht ursächlich, aber 
mitverantwortlich. Junge Menschen ha-
ben heute eine andere Lebensplanung 
als meine Generation. Sie wollen oft keine
50-Stunden-Woche und legen Wert auf 
die berühmte Work-Life-Balance. Das geht
natürlich leichter als Angestellter. Die 
Hauptverantwortung für den Trend zur An-
stellung trägt aber die Politik. Die enorme 
Bürokratiebelastung, der Fachkräfteman-
gel, ein GOZ-Punktwert von 1988 und 
die Wiedereinführung der Budgetierung 
beschleunigen das Praxissterben.

BZB: Wer schließt die dadurch entste-
henden Lücken in der Versorgungs-
landschaft?
Kober: Eine gute Frage! Ganz sicher nicht 
iMVZ! Wir müssen gemeinsam alles da-
für tun, dass ein Bewusstseinswandel 
beim Nachwuchs einsetzt. Freiberu� ich-
keit ist keine Bedrohung, sondern eine 
Bereicherung. Es hat unglaublich viele 
Vorteile, sein eigener Chef oder seine 
eigene Che� n zu sein. Das müssen wir 
künftig noch viel stärker an die Jungen 
herantragen. An der Uni, während der
Assistenzzeit und auch danach. Wer sich 
bis 40 nicht niederlässt, wird es erfah-
rungsgemäß auch später nicht mehr tun. 
Ich will jedenfalls nicht, dass in ein paar 
Jahren die KZVB eigene Praxen eröffnen 
muss, um den gesetzlichen Sicherstel-
lungsauftrag zu erfüllen.

BZB: Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Leo Hofmeier.

Einen Meilenstein für den Erhalt der Praxis-

landschaft sieht Dr. Jens Kober in einem Urteil 

des Sozialgerichts München, das für mehr Ge-

rechtigkeit bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung 

sorgen soll.

ZUM URTEIL
Das Urteil des SG Mün-
chen (S 38 KA 5120/21) 
ist nachlesbar unter:
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Wiesn spezi(dent)al

„Gesund und schön...“

4. Oktober 2023 

16.00  – 20.00 Uhr

Wir bringen Ihnen das Oktoberfest nach Hause! Mit unserem jährlich zum Oktoberfest stattfindenden „Wiesn spezi(dent)al“ 
geben wir den Universitäten im deutschsprachigen Raum Gelegenheit, ihre Sicht spezifischer, für den Praxisalltag relevanter 
klinischer Fragestellungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Wiesn spezi(dent)al ist ein Online-Format, das bequem 
von zu Hause oder der Praxis empfangen werden kann – Sie benötigen lediglich einen Internetzugang (und ein kühles Wiesn-Bier)!

Nach dem Premierenerfolg im September 2022 mit Dozenten der Charité Berlin setzen wir im Jahr 2023 auf ein Spitzenteam der 
Universität Würzburg. Falls Sie nicht live dabei sein können – kein Problem! Die Vorträge des Wiesn Spezi(dent)al stehen nach 
der Veranstaltung weiter zum Download on demand zur Verfügung.

16.00 - 17.00 Uhr 
Minimalinvasive Lösungen für ästhetische Probleme 
Prof. Dr. Gabriel Krastl (Zahnerhaltung)

17.15 - 18.15 Uhr 
Mund gesund – Mensch gesund?  
Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf (Parodontologie)

18.30 - 19.30 Uhr 
Bruxismus – nicht nur eine Frage der Schönheit!  
Prof. Dr. Marc Schmitter (Prothetik)

Kosten: EUR 125,00
Fortbildungspunkte: 4

Wir freuen uns, Sie zu diesem Highlight unserer Online-Fortbildungen 
begrüßen zu dürfen! 
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Online - Sonderveranstaltung

Information und Buchung unter:

online.eazf.de


